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Mietvertrag

	Vermieter
	MieterIn
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Zürcherstr. 90

8620 Wetzikon
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Mietobjekt:


Serien-Nr.:


Vertragswert:


Miete per Monat:


Vertragsdauer:
(Mindestmietdauer: ½ Jahr)

Standort des Instrumentes:
Adresse Mieterin

Mietbedingungen:

1. Der Mietzins ist monatlich zum voraus zu bezahlen.

2. Die Kosten für den Hin- und Rücktransport sind vom Mieter zu tragen und zum voraus zu entrichten.

3. Das Instrument wird gestimmt abgeliefert. Es ist sorgfältig und sachgemäss zu behandeln, vor Feuchtigkeit (keine Blumenstöcke, keinerlei mit Flüssigkeit gefüllte Gefässe auf das Instrument stellen), zu grosser Hitze und schnellem Temperaturwechsel zu bewahren und regelmässig, mindest einmal pro Jahr, auf Kosten des Mieters zu stimmen. Der Mieter hat allfällig notwendig werdende Reparaturen und die Stimmungen durch den Vermieter oder einem von demselben zu bezeichnenden Fachmann ausführen zu lassen. Bei Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann der Vermieter die sofortige Auflösung des Mietvertrages nebst Schadenersatz verlangen.

4. Ein bevorstehender Wohnungswechsel ist dem Vermieter spätestens zehn Tage vorher unter Angabe des neuen Standortes des Mietobjektes und der Adresse des Hauseigentümers schriftlich anzuzeigen.

5. Der Vermieter behält sich das Recht vor, das Mietobjekt gegen Retentionsansprüche zu sichern (OR Art.273). Bei allfälligen Pfändungen, Retentionen oder Arresten ist der Mieter zur Anzeige des Eigentumsrechtes gegenüber dem Betreibungsamt und zur sofortigen Benachrichtigung des Vermieters verpflichtet. Die Unterlassung berechtigt den Vermieter zur sofortigen Auflösung des Mietvertrages und zu Schadenersatzansprüchen. 

6. Nach Ablauf der vereinbarten Mietdauer kann das Mietverhältnis unter Einhaltung einer 14tägigen Kündigungsfrist jederzeit aufgelöst werden.

7. Bei Rückstand fälliger Zinszahlungen hat der Vermieter das Recht, nach Ablauf einer angesetzten Frist von sechs Tagen den Mietvertrag als aufgelöst zu erklären und das Mietobjekt ohne weiteres zurück zu nehmen.

8. Ohne Einwilligung des Vermieters ist es dem Mieter untersagt, das Mietobjekt weiter zu vermieten oder sonst über dasselbe rechtlich zu verfügen. Bei Nichtbeachtung dieser Bestimmung hat der Vermieter das Recht, ohne weiteres vom Vertrag zurück zu treten und das Mietobjekt auch ohne gerichtlichen Entscheid zurück zu nehmen. Das Mietobjekt darf ohne ausdrückliche Genehmigung des Vermieters an keinen anderen Ort als den oben aufgeführten Standort gebracht werden.

9. Das Mietobjekt ist vom Vermieter gegen Feuerschaden versichert. Der Mieter ist verpflichtet, bei Brandfällen oder anderweitiger Beschädigung des Mietobjektes dem Vermieter sofort Anzeige zu machen.

10. Einigen sich die Vertragsparteien später auf den Kauf des Mietobjektes, so werden an der Kaufsumme in keinem Falle mehr als die folgenden Beträge als bereits erhaltene Anzahlung angerechnet:

-Mieten aus dem ersten Mietjahr unter Belastung von 5% Zins p.a. vom Vertragswert für die entsprechende Zeit.
-Mieten aus den Folgejahren unter Belastung - pro Folgejahr - des obengenannten Zinses von 5% p.a. und von 5% p.a. vom Vertragswert für Verwaltungskosten.

11. Spezielle Vereinbarungen: keine

12. Erfüllungsort für die Verbindlichkeiten aus diesen Vertrag ist das Domizil des Vermieters; der Mieter anerkennt ferner die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte am Domizil des Vermieters für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag.

	8620 Wetzikon, (Datum)
	(Ort) , .......................... (Datum einsetzen)
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Gebr. Bachmann
	....................................................

MieterIn


